
Besonderheiten Voraussetzungen

GSP-CHECKLISTE

Beratung für das Testament

Wer sollen meine Erben 

werden? 
Sie können jede Person als Erben 

einsetzen. Die Erben müssen nicht mit 

Ihnen verwandt sein. 

Sie können auch wohltätige 

Organisationen als Erben einsetzen. 

Wie viel Vermögen werde ich 

hinterlassen und wie hoch soll 

die Erbquote für die jeweiligen 

Personen sein? 

Es können spezifische Geldbeträge 
oder Vermögenswerte, wie Immobilien, 

Schmuck oder Aktien angegeben werden, 

aber beachten Sie auch, dass bei Pflicht-
teilsberechtigten diese einen Anspruch 

auf ihren Pflichtteilsanspruch haben. 

Möchte ich zusammen mit mei-

nem Ehegatten testieren? 
Mit dem Ehegattentestament testieren 

Sie über Ihr gemeinsames Vermögen 

und es können auch besondere Klauseln 

in das Testament eingepflegt werden, 
falls der Ehegatte nach dem Tod wieder 

heiratet oder beide Ehegatten gleichzeitig 

versterben. 

Falls Sie ein Testament erstellen möchten, gibt es einiges zu beachten. Von den formellen Voraussetzungen des 

Testaments bis hin zur Formulierung von jedem einzelnen Satz, um den wahren Willen entsprechend festzulegen. 

Dabei können Sie eine Beratung bei einem Fachexperten für Erbrecht vereinbaren, um sicherzugehen, dass Sie ein 

wirksames Testament erstellen. Diese Checkliste soll einen ersten Überblick darüber verschaffen, was vor einer 
Beratung für das Testament bedacht werden muss: 

Trifft zu?

Warum brauche ich einen 

Anwalt für das Erstellen eines 

Testaments?

Es werden Konflikte nach dem Todesfall 
vermieden und das Testament hält den 

rechtlichen Anforderungen stand, so 

dass der Wille des Erblassers auch klar 

herauszulesen ist.  
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Beratung für das Testament

Wer sollen meine 

Erben werden? 
Sie können jede Person als Erben einsetzen. Die 

Erben müssen nicht mit Ihnen verwandt sein. 

Sie können auch wohltätige Organisationen als 

Erben einsetzen. 

Wie viel Vermögen 

werde ich 

hinterlassen und 

wie hoch soll die 

Erbquote für die 

jeweiligen Personen 

sein? 

Es können spezifische Geldbeträge oder Vermö-

genswerte, wie Immobilien, Schmuck oder Aktien 

angegeben werden, aber beachten Sie auch, dass 

bei Pflichtteilsberechtigten diese einen Anspruch 
auf ihren Pflichtteilsanspruch haben.

 

Möchte ich zusam-

men mit meinem 

Ehegatten testie-

ren? 

Mit dem Ehegattentestament testieren Sie über 

Ihr gemeinsames Vermögen und es können auch 

besondere Klauseln in das Testament eingepflegt 
werden, falls der Ehegatte nach dem Tod wieder 

heiratet oder beide Ehegatten gleichzeitig 

versterben.

 

Falls Sie ein Testament erstellen möchten, gibt es einiges zu beachten. Von den formellen Voraussetzungen des 

Testaments bis hin zur Formulierung von jedem einzelnen Satz, um den wahren Willen entsprechend festzulegen. 

Dabei können Sie eine Beratung bei einem Fachexperten für Erbrecht vereinbaren, um sicherzugehen, dass Sie ein 

wirksames Testament erstellen. Diese Checkliste soll einen ersten Überblick darüber verschaffen, was vor einer 
Beratung für das Testament bedacht werden muss: 

Trifft zu?

Warum brauche ich 

einen Anwalt für 

das Erstellen eines 

Testaments?

Es werden Konflikte nach dem Todesfall 
vermieden und das Testament hält den rechtlichen 

Anforderungen stand, so dass der Wille des 

Erblassers auch klar herauszulesen ist.

  


